
Das Gremium fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Entwicklung in der Gebäudereinigung. 
 
2. Bei Ausscheiden von Reinigungskräften oder zusätzlichem Bedarf wird die 

Gebäudereinigung künftig grundsätzlich extern vergeben. Eigenes Personal wird 
ansonsten nur noch für Bereiche eingesetzt, bei denen sachliche Gründe dies 
rechtfertigen. 

 
3. Der Gemeinderat stimmt dem geplanten Vorgehen für die Ausschreibung der 

Gebäudereinigungsleistung 2019 bis 2022 zu.     

 


